
Gesetzblatt Teil I Nr. 8 — Ausgabetag: 9. April 1968 213

Artikel 43

(1) Die Städte, Gemeinden und Gemeindeverbände der Deutschen Demokratischen 
Republik gestalten die notwendigen Bedingungen für eine ständig bessere Befriedi
gung der materiellen, sozialen, kulturellen und sonstigen gemeinsamen Bedürfnisse 
der Bürger. Zur Lösung dieser Aufgaben arbeiten sie mit den Betrieben und Genos
senschaften ihres Gebietes zusammen. Alle Bürger nehmen daran durch die Ausübung 
ihrer politischen Rechte teil.

(2) Die Verantwortung für die Verwirklichung der gesellschaftlichen Funktion der 
Städte und Gemeinden obliegt den von den Bürgern gewählten Volksvertretungen. 
Sie entscheiden eigenverantwortlich auf der Grundlage der Gesetze über ihre Ange
legenheiten. Sie tragen die Verantwortung für die rationelle Nutzung aller Werte des 
Volksvermögens, über die sie verfügen.

K a p i t e l  3 

Die Gewerkschaften und ihre Rechte

Artikel 44
(1) Die freien Gewerkschaften, vereinigt im Freien Deutschen Gewerkschaftsbund, 

sind die umfassende Klassenorganisation der Arbeiterklasse. Sie nehmen die Inter
essen der Arbeiter, Angestellten und Angehörigen der Intelligenz durch umfassende 
Mitbestimmung in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft wahr.

(2) Die Gewerkschaften sind unabhängig. Niemand darf sie in ihrer Tätigkeit ein
schränken oder behindern.

(3) Die Gewerkschaften nehmen durch die Tätigkeit ihrer Organisationen und 
Organe, durch ihre Vertreter in den gewählten staatlichen Machtorganen und durch 
ihre Vorschläge an die staatlichen und wirtschaftlichen Organe maßgeblich teil

an der Gestaltung der sozialistischen Gesellschaft,
an der Planung und Leitung der Volkswirtschaft,
an der Verwirklichung der wissenschaftlich-technischen Revolution,
an der Entwicklung der Arbeits- und Lebensbedingungen, des Gesundheits- und
Arbeitsschutzes, der Arbeitskultur, des kulturellen und sportlichen Lebens der
Werktätigen.

Die Gewerkschaften arbeiten in den Betrieben und Institutionen an der Ausarbei
tung der Pläne mit und sind in den Gesellschaftlichen Räten der Vereinigungen 
Volkseigener Betriebe und in den Produktionskomitees der Betriebe und Kombinate 
vertreten. Sie organisieren die Ständigen Produktionsberatungen.

Artikel 45
(1) Die Gewerkschaften haben das Recht, über alle die Arbeits- und Lebensbedin

gungen der Werktätigen betreffenden Fragen mit staatlichen Organen, mit Betriebs
leitungen und anderen wirtschaftsleitenden Organen Vereinbarungen abzuschließen.

(2) Die Gewerkschaften nehmen aktiven Anteil an der Gestaltung der sozialistischen 
Rechtsordnung. Sie besitzen das Recht der Gesetzesinitiative sowie der gesellschaft
lichen Kontrolle über die Wahrung der gesetzlich garantierten Rechte der Werk
tätigen.

(3) Die Gewerkschaften leiten die Sozialversicherung der Arbeiter und Angestellten 
auf der Grundlage der Selbstverwaltung der Versicherten. Sie nehmen an der um
fassenden materiellen und finanziellen Versorgung und Betreuung der Bürger bei 
Krankheit, Arbeitsunfall, Invalidität und im Alter teil.

(4) Alle Staatsorgane und Wirtschaftsleiter sind verpflichtet, für eine enge und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften Sorge zu tragen.

K a p i t e l  4

Die sozialistischen Produktionsgenossenschaften und ihre Rechte

Artikel 46
(1) Die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften sind die freiwilligen 

Vereinigungen der Bauern zur gemeinsamen sozialistischen Produktion, zur ständig 
besseren Befriedigung ihrer materiellen und kulturellen Bedürfnisse und zur Ver
sorgung des Volkes und der Volkswirtschaft. Sie gestalten auf der Grundlage der 
Gesetze eigenverantwortlich ihre Arbeits- und Lebensbedingungen. I
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